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kurzem erschienenen „Verhandlungen" dieser XVI. allgemeinen
Konferenz ist der Bericht veröffentlicht.

Katastermasstäbe in Oesterreich.
Die erste Aufnahme des österreichischen Katasters ist fast

durchgehends im Massverhältnis 1:2880, 1 Zoll — 40 Klafter
(1 Klafter — 6 Fuss à 12 Zoll) zur Darstellung gebracht. Wo
ein grösseres Massverhältnis der Darstellung zu Grunde gelegt
werden musste, gelangten die Massverhältnisse 1:1440 oder
1:720 zur Anwendung ; anderseits wurden bei grossen Parzellen
1:5760 als Massverhältnis angenommen.

Aus Anlass der im Jahre 1873 stattgefundenen Beratung
zum Zwecke der Einführung des Metermasses wurde für
Neuvermessung ganzer Gemeinden das Massverhältnis 1:2500
festgesetzt und dort, wo ein grösseres Massverhältnis erforderlich
ist, 1:1250 oder 1:625 angeordnet. Auch werden wichtige
Gebiete, Städte etc. im Mass 1:1000 ausgeführt.

Oesterr. Ztschr. f. Verm.-Wesen.

Mitgeteilt.
Vergebungen. Bern : Die Vermessung der Gemeinde Reu-

tigen (ca. 1100 ha), Nied. Simmenthai, sowie des Berggebietes

von Blumenstein (ca. 900 ha) ist unserem Kollegen, Herrn Konk.-
Geom. Studer in Nidau, übertragen worden; diejenige von

* Ober- und Nieder-Stocken (ca. 1000 ha) an H. Luder in Burgdorf.

Zentralverein.
Als neues Mitglied begrüssen wir:

Herrn Denzler Arnold, in Jona bei Rapperswil.

Adressänderung:
R. Sigg, Geometer, Wienerberg Rotmonten, St. Gallen.
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